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Sonstige Planzeichen

§ 9 Abs. 7 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / §§ 1 - 11 BauNVO

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Art der baulichen Nutzung

P L A N Z E I C H E N

Baugrenze

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB / § 22 und 23 BauNVO

Verkehrsflächen

Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

nachrichtlich: Bebauungsvorschlag

Abweichende Bauweisea

Straßenverkehrsflächen, hier: Friedhofstraße

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

nachrichtlich: Denkmalgeschützte Einzelanlage
 § 9 Abs. 6 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL) zu belastende Flächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Höhenfestsetzung für bauliche Anlagen

Gebäude Bestand

Wasserflächen und Flächen für Wasserwirtschaft und 

Wasserflächen, hier: Meerbach mit Uferböschung

Hochwasserschutz

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

hier: zugunsten der Anwohner (A) 

nachrichtlich: Höhen ü. NN

§ 16 Abs. 5 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

§ 9 Abs. 1 Nr. 16  BauGB

Von den nach § 6 BauNVO in einem MI zulässigen Nutzungen sind Anlagen für Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten unzulässig.
Werbeanlagen als eigenständige Nutzung sind unzulässig.
Ferner werden die nach § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht zugelassen.

Bezugspunkt ist die Straßenoberkante der anbaufähigen Verkehrsfläche in Fahrbahnmitte, gemessen senkrecht vor Gebäudemitte.

1)

3)

1)
3)2)

2)

Es gilt offene Bauweise, die maximal zulässige Länge der zulässigen Hausformen wird jedoch abweichend auf 25 m beschränkt.
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Stadt Bensheim
5. Änderung Bebauungsplan BO 9 "Zeller Pfad"

5. Änderung Bebauungsplan BO9
"Zeller Pfad"

Gemarkung Bensheim, Flur 9, Flurstück Nr. 391/1, 393/6, 393/7, 393/8, 394/4, 394/5, 395/3, 558/9 (teilweise), 615/2 (teilweise), 615/3 und 708/3.

vom 15.05.2013

am 11.11.2010

vom 21.05.2013

  bis 21.06.2013

am 21.05.2015

Siegel

Unterschrift

Erster Stadtrat

am 23.05.2015

Der Magistrat

der Stadt Bensheim

Bensheim, den 22.05.2015

Rechtskräftig durch Bekanntmachung

gemäß § 10 (3) BauGB

Aufstellungsbeschluss der  Änderung des Bebauungsplans gemäß

§ 2 (1) BauGB durch die Stadtverordnetenversammlung

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung

gemäß § 3 (2) BauGB

Öffentliche Auslegung  des Bebauungsplanentwurfs

mit Begründung gemäß § 3 (2) BauGB

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts der Änderung des

Bebauungsplanes mit den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung sowie die

Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung der Änderung des

Bebauungsplanes unter Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte werden beurkundet.

Nach der Prüfung der fristgemäß eingegangenen Anregungen

Satzungsbeschluss

durch die Stadtverordnetenversammung gemäß § 10 (1) BauGB

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange

gemäß § 4 (2) BauGB mit Anschreiben

P L A N V E R F A H R E N

am 17.12.2010

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

gemäß § 2 (1) BauGB

Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten

Verfahren nach § 13 a BauGB, ohne Durchführung einer Umwelt-

prüfung nach § 2 (4) BauGB.

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und

§ 4 (1) BauGB wird abgesehen.

am 11.05.2013

Siegel

Der Magistrat

der Stadt Bensheim

Bensheim, den 26.05.2015

Unterschrift

Erster Stadtrat

R E C H T S G R U N D L A G E N
       Planzeichenverordnung (PlanzVO)
       Baugesetzbuch (BauGB)
       Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
       Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
       Baunutzungsverordnung (BauNVO)
       Hessische Gemeindeordnung (HGO)
       Hessische Bauordnung (HBO)
       Hessisches Wassergesetz (HWG)
       in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen Fassung.

L. S. Sachwitz

L. S. Sachwitz


